
Gemeinderat Uster 5. April 2016 

Anfrage von Paul Stopper (BPU) 

betreffend „gebundene“ und „nicht gebundene“ Ausgaben 

Gemäss § 121 des Gemeindegesetzes des Kantons Zürich gelten Ausgaben als gebunden, 

„wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, durch Gerichtsentscheide, durch 

Beschlüsse der zuständigen Gemeindeorgane oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer 

Vornahme verpflichtet ist und ihr sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ent-

scheidungsspielraum bleibt“. 

Alle anderen Ausgaben unterliegen den Bestimmungen der Gemeindeordnung der Stadt Us-

ter (Art. 12, 21, 37): 

 mehr als Fr. 2‘500‘000.- beim Volk (obligatorisches Referendum); 

 Fr. 250‘000.- bis Fr. 2‘500‘000.- beim Gemeinderat, unter Vorbehalt des fakultativen 

Referendums; 

 bis Fr. 250‘000.- beim Stadtrat. 

In Uster (und auch anderswo) gibt es immer wieder Auseinandersetzungen darüber, um wel-

che Art von Ausgaben es sich handelt (gebunden, nicht gebunden). Gemäss einem Mail von 

Dr. Andreas Müller, RA, Stv. Generalsekretär a.i., Leiter Abteilung Inneres der Direktion der 

Justiz und des Innern vom 26. Februar 2016 an den Unterzeichneten führte dieser in einer 

ähnlichen Sache folgendes aus: 

„Zur Möglichkeit, ein ordentliches Rechtsmittel gegen die Beschlüsse zu ergreifen, lässt 

sich Folgendes sagen: Grundsätzlich sind Beschlüsse des Gemeinderats über gebun-

dene Ausgaben zu veröffentlichen. Die Beschlüsse können dann mit ordentlichen 

Rechtsmitteln (Stimmrechtsrekurs bzw. Gemeindebeschwerde) angefochten und die 

entsprechenden Entscheide an die zuständigen Instanzen weitergezogen werden. Wird 

ein Beschluss nicht ordnungsgemäss mitgeteilt oder veröffentlicht, ist regelmässig der 

Zeitpunkt der tatsächlichen Kenntnisnahme fristauslösend“. 

Ich hab dieses Mail dem Stadtrat gleichentags weitergeleitet. Ob die Stadt vom Kanton offizi-

ell über diesen Sachverhalt informiert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Die Gemeinde Rüti publiziert gebundene Ausgaben vorbildlich, so z.B. im AvU/ZO vom 24. 

März 2016 (Beilage) 

Fragen: 

1 Weshalb hat der Stadtrat bis heute die Beschlüsse über gebundenen Ausgaben nie pu-

bliziert? 

2 Ab wann gedenkt der Stadtrat, die Beschlüsse über gebundene Ausgaben in den amtli-

chen Publikationsorganen zu publizieren, damit die Rekursfristen gemäss § 151 des 

Gemeindegesetzes (5 Tage) wahrgenommen werden können? 

 

 

Paul Stopper 

 

Beilage: Publikation der Gemeinde Rüti/ZH, AvU/ZO vom 24. März 2016 
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